
Gemeinsames Fortbildungsprogramm
der rheinland-pfälzischen und saarländischen Justiz 2024

I-12 „Aktuelles Arzthaftungsrecht“

Datum: 8. März 2024 (Freitag)

Ort: Online

Zielgruppe: Richterinnen und Richter der Zivilgerichtsbarkeit, Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte

Inhalt: In dieser Veranstaltung werden zunächst die Besonderheiten im Bereich
des Behandlungsfehlers und des haftungsrechtlichen Facharztstan-
dards dargestellt; dazu gehört auch die Frage, inwieweit Leitlinien und
Richtlinien den zu beachtenden Sorgfaltsmaßstab beeinflussen. Aufge-
zeigt werden außerdem die oft prozessentscheidenden Besonderheiten
der Beweislast beim groben Behandlungsfehler, bei der Befunderhe-
bungspflichtverletzung, im Falle fehlerhafter Dokumentation, im voll be-
herrschbaren Risikobereich und bei Anfängereingriffen.
Einen weiteren Schwerpunkt stellt die ärztliche Aufklärung mit ihren haf-
tungsrechtlichen Besonderheiten dar (Fehleraufklärung, wirtschaftliche
Aufklärung, therapeutische Hinweispflichten und Eingriffs- und Risiko-
aufklärung sowie die zunehmend als unzureichend gerügte Aufklärung
über Behandlungsalternativen).
Es werden auch die prozessualen Besonderheiten in der Arzthaftung
behandelt (Behandlungsunterlagen, Substantiierungspflichten des Pati-
enten, Sachverständigen- und Privatgutachten, Privatgutachter in der
mündlichen Verhandlung).

Die Tagung umfasst u.a. die nähere Darstellung der aktuellen Recht-
sprechung des BGH zum Arzthaftungsrecht aus den letzten drei Jahren
und bietet auch eine Übersicht zu der aktuellen Diskussion zur „Stärkung
der Patientenrechte“.

Referierende: Wolfgang Frahm
Vorsitzender Richter
Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht in Schleswig

Anmeldefrist: 15. Oktober 2023
für Interessierte aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Veranstalter: Rheinland-Pfalz
Die Tagung wird in Kooperation mit der Rechtsanwaltskammer Kob-
lenz durchgeführt.


